
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH 

Köln 

Besondere Hinweise an die Anteilinhaber: Änderung der Allgemeinen und Besonderen 
Anlagebedingungen der Sonstigen Sondervermögen 

 

Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (I)     ISIN DE000A2JQL26 

Monega Mikrofinanz & Impact Fonds (R)     ISIN DE000A2JQL34 

nordIX European Consumer Credit Fonds C     ISIN DE000A2P37M1 

nordIX European Consumer Credit Fonds V     ISIN DE000A3CQVV6 

nordIX European Consumer Credit Fonds F     ISIN DE000A412C97 

nordIX European Consumer Credit Fonds T     ISIN DE000A41HYB2 

nordIX European Consumer Credit Fonds VT     ISIN DE000A41HYK3 

 

Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Änderungen der 

Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen der o.g. Sonstigen Sondervermögen treten mit 

Wirkung zum  

16. April 2026 

in Kraft: 

 



A. Änderung der Allgemeinen Anlagebedingungen 

 

Die Allgemeinen Anlagebedingungen lauten zukünftig wie folgt:  

(…) 

(…) 

§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Aussetzung 

1. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt. Die 

Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig 

einzustellen. 

2. Die Anteile können bei der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 

Dritter erworben werden. Die BABen können vorsehen, dass Anteile nur von bestimmten 

Anlegern erworben und gehalten werden dürfen. 

3. Die Anleger können von der Gesellschaft die Rücknahme der Anteile verlangen, soweit 

nachstehend oder in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist. Die Gesellschaft ist 

verpflichtet, die Anteile zum jeweils geltenden Rücknahmepreis für Rechnung des Sonstigen 

Sondervermögens zurückzunehmen. Rücknahmestelle ist die Verwahrstelle. 

4. Die Gesellschaft behält sich vor, die Ausgabe und Rücknahme der Anteile gemäß § 98 

Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außergewöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aussetzung 

unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger und 

darüber hinaus in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den in 

dem Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien über die Aussetzung 

und die Wiederaufnahme der Rücknahme zu unterrichten. Die Anleger sind über die 

Aussetzung und Wiederaufnahme der Rücknahme der Anteile unverzüglich nach der 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger mittels eines dauerhaften Datenträgers zu unterrichten. 

 § 18 Abspaltung illiquider Anlagen 

Die Gesellschaft darf im Interesse der Anleger des Sonstigen Sondervermögens illiquide 

Anlagen abspalten. 

 § 19 Liquiditätsmanagementinstrumente 

1. Die Gesellschaft nutzt mindestens zwei der folgenden 

Liquiditätsmanagementinstrumente. Sie bestimmt in den BABen, welche 

Liquiditätsmanagementinstrumente für das Sonstige Sondervermögen verwendet werden:  

a) Rücknahmebeschränkung 



Die Gesellschaft darf das Recht der Anleger auf Rückgabe ihrer Anteile vorübergehend und 

teilweise beschränken, so dass die Anleger nur einen bestimmten Teil ihrer Anteile zurückgeben 

können. 

b) Verlängerung der Rückgabefrist 

Die Gesellschaft darf die Rückgabefrist verlängern. 

c) Rückgabegebühr 

Die Gesellschaft darf eine Rückgabegebühr innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite erheben, 

die unter Berücksichtigung der Liquiditätskosten von den Anlegern bei der Rückgabe von 

Anteilen an das Sonstige Sondervermögen gezahlt und mit der sichergestellt wird, dass 

Anleger, die im Sonstigen Sondervermögen verbleiben, nicht unangemessen benachteiligt 

werden. 

d) Swing Pricing oder Dual Pricing 

Die Gesellschaft darf Swing Pricing oder Dual Pricing nutzen. Swing Pricing ist ein im Voraus 

festgelegter Mechanismus, bei dem der Nettoinventarwert der Anteile des Sonstigen 

Sondervermögens durch Anwendung eines Faktors („Swing-Faktor“), der die Liquiditätskosten 

berücksichtigt, angepasst wird. Dual Pricing ist ein im Voraus festgelegter Mechanismus, bei 

dem die Ausgabe- und Rücknahmepreise für die Anteile des Sonstigen Sondervermögens 

festgelegt werden, indem der Nettoinventarwert pro Anteil um einen Faktor, der die 

Liquiditätskosten abbildet, angepasst wird. 

e) Verwässerungsschutzgebühr 

Die Gesellschaft darf eine Verwässerungsschutzgebühr erheben, die ein Anleger bei der 

Ausgabe oder der Rücknahme von Anteilen an das Sonstige Sondervermögen zahlt, die das 

Sonstige Sondervermögen für die aufgrund des Umfangs dieser Transaktion entstandenen 

Liquiditätskosten entschädigt und die sicherstellt, dass andere Anleger nicht in 

ungerechtfertigter Weise benachteiligt werden. 

f) Sachauskehr 

Die Gesellschaft darf Vermögenswerte, die vom oder für das Sonstige Sondervermögen 

gehalten werden, an einen professionellen Anleger anstelle der Auszahlung des 

Rücknahmepreises übertragen, um Rückgaben von Anteilen auszuführen.  

2. Die Gesellschaft darf neben den in Absatz 1 genannten auch weitere Instrumente zur 

Steuerung der Liquidität des Sonstigen Sondervermögens einsetzen. Die Voraussetzungen der 

Anwendung solcher Instrumente werden in den BABen geregelt. 

 



 § 20 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Soweit in den BABen nichts Abweichendes geregelt ist, wird zur Ermittlung des 

Ausgabe- und Rücknahmepreises der Anteile die Summe der Verkehrswerte der zu dem 

Sonstigen Sondervermögen gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der 

aufgenommenen Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten („Nettoinventarwert“) ermittelt und 

durch die Zahl der umlaufenden Anteile geteilt („Anteilwert“). Werden gemäß § 16 Absatz 3 

unterschiedliche Anteilklassen für das Sonstige Sondervermögen eingeführt, ist der Anteilwert 

sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis für jede Anteilklasse gesondert zu ermitteln.  

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB und der 

Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung („KARBV“). 

2. Der Ausgabepreis entspricht dem Anteilwert am Sonstigen Sondervermögen 

gegebenenfalls zuzüglich eines in den BABen festzusetzenden Ausgabeaufschlags gemäß § 165 

Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilwert am Sonstigen 

Sondervermögen gegebenenfalls abzüglich eines in den BABen festzusetzenden 

Rücknahmeabschlags gemäß § 165 Absatz 2 Nr. 8 KAGB. Soweit in den BABen vorgesehen, 

können zusätzliche Gebühren als Liquiditätsmanagementinstrumente anfallen. 

3. Der Abrechnungsstichtag für Anteilerwerbs- und Rücknahmeaufträge ist spätestens der 

auf den Eingang des Anteilerwerbs- bzw. Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag, 

soweit in den BABen nichts anderes bestimmt ist. Sofern die Gesellschaft die Rücknahme von 

Anteilen gemäß § 17 Absatz 4 aussetzt, ist der Abrechnungsstichtag für diese 

Rücknahmeaufträge der nach der Wiederaufnahme folgende Wertermittlungstag. 

4. Der Nettoinventarwert, der Anteilwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise 

werden bei jeder Ausgabe und Rücknahme von Anteilen ermittelt (Wertermittlungstag). 

Grundsätzlich sind dies die Bankgeschäftstage, also Montag bis Freitag, außer an gesetzlichen 

Feiertagen am Sitz der Gesellschaft und außer am 24. und 31. Dezember, soweit in den BABen 

nichts Abweichendes geregelt ist. Gesetzliche Feiertage am Sitz der Gesellschaft sind: Neujahr 

(1. Januar), Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag (1. Mai), Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, Fronleichnam, Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), Allerheiligen (1. 

November) sowie 1. und 2. Weihnachtsfeiertag (25. und 26. Dezember). Zusätzlich können in 

den BABen weitere Tage angegeben sein, an denen eine Wertermittlung unterbleibt.  

 § 21 Kosten 

In den BABen werden die Aufwendungen und die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und 

Dritten zustehenden Vergütungen, die dem Sonstigen Sondervermögen belastet werden 

können, genannt. Es erfolgt eine Abgrenzung der Kosten, so dass bis zu deren Entnahme eine 

Verbindlichkeit beim Sonstigen Sondervermögen entsteht und der tatsächliche 

Entnahmezeitpunkt keinen Einfluss auf den Nettoinventarwert hat. Für Vergütungen im Sinne 

von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus anzugeben, nach welcher Methode, in welcher Höhe 

und aufgrund welcher Berechnung sie zu leisten sind. 



 § 22 Besondere Informationspflichten gegenüber den Anlegern  

Die Gesellschaft wird den Anleger gemäß den §§ 300, 308 Absatz 4 KAGB informieren. Die 

Einzelheiten sind in den BABen festgelegt. 

 § 23 Rechnungslegung 

1. Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres des Sonstigen 

Sondervermögens macht die Gesellschaft einen Jahresbericht einschließlich Ertrags- und 

Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1 bis 3 KAGB bekannt. 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte des Geschäftsjahres macht die Gesellschaft 

einen Halbjahresbericht gemäß § 103 KAGB bekannt. 

3. Wird das Recht zur Verwaltung des Sonstigen Sondervermögens während des 

Geschäftsjahres auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen oder das Sonstige 

Sondervermögen während des Geschäftsjahres auf ein anderes Investmentvermögen 

verschmolzen, so hat die Gesellschaft auf den Übertragungsstichtag einen Zwischenbericht zu 

erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß Absatz 1 entspricht.  

 § 24 Kündigung und Abwicklung des Sonstigen Sondervermögens durch die 

Gesellschaft 

1. Die Gesellschaft kann die Verwaltung des Sonstigen Sondervermögens durch 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im Jahresbericht oder 

Halbjahresbericht kündigen. Die Anleger sind über eine nach Satz 1 bekannt gemachte 

Kündigung mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrichten. Ab 

Bekanntmachung ihrer Kündigung nach Satz 1 ist die Gesellschaft verpflichtet, das Sonstige 

Sondervermögen abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. 

2. Anlagegrenzen müssen im Rahmen der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. Die 

Verpflichtung zur Verwaltung des Sonstigen Sondervermögens endet erst, wenn die 

Gesellschaft das Sonstige Sondervermögen abgewickelt hat.  

3. Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem sie das Sonstige Sondervermögen abgewickelt 

hat, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht nach 

§ 23 Absatz 1 entspricht. 

 § 25 Abwicklung des Sondervermögens durch die Verwahrstelle in anderen Fällen 

als durch Kündigung durch die Gesellschaft 

1. Im Falle der Abwicklung und Verteilung des Sonstigen Sondervermögens durch die 

Verwahrstelle unter Wahrung der Interessen der Anleger nach § 100 Abs. 2 KAGB hat die 

Verwahrstelle einen Anspruch auf Vergütung ihrer Abwicklungstätigkeit, sowie auf Ersatz ihrer 

Aufwendungen, die für die Abwicklung erforderlich sind. Anlagegrenzen müssen im Rahmen 

der Abwicklung nicht mehr eingehalten werden. Mit Genehmigung der Bundesanstalt kann die 

Verwahrstelle von der Abwicklung und Verteilung absehen und einer anderen 

Kapitalverwaltungsgesellschaft die Verwaltung des Sonstigen Sondervermögens nach 



Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen übertragen. 

2. Wird das Sonstige Sondervermögen durch die Verwahrstelle abgewickelt, hat die 

Verwahrstelle jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung beendet ist, einen 

Abwicklungsbericht zu erstellen, der den Anforderungen an einen Jahresbericht gemäß § 23 

Absatz 1 entspricht. 

 § 26 Wechsel der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle  

1. Die Gesellschaft kann das Verwaltungs- und Verfügungsrecht über das Sonstige 

Sondervermögen auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragen. Die 

Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung durch die Bundesanstalt.  

2. Die genehmigte Übertragung wird im Bundesanzeiger und darüber hinaus im 

Jahresbericht oder Halbjahresbericht sowie in den in dem Verkaufsprospekt bezeichneten 

elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. Die Übertragung wird frühestens drei 

Monate nach ihrer Bekanntmachung im Bundesanzeiger wirksam. 

3. Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle für das Sonstige Sondervermögen wechseln. 

Der Wechsel bedarf der Genehmigung der Bundesanstalt, sofern die neue Verwahrstelle nicht 

bereits als Verwahrstelle für ein anderes Sonstiges Sondervermögen von der Bundesanstalt 

genehmigt wurde. 

 § 27 Änderungen der Anlagebedingungen 

1. Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern. 

2. Änderungen der Anlagebedingungen bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die 

Bundesanstalt. Soweit die Änderungen nach Satz 1 Anlagegrundsätze des Sonstigen 

Sondervermögens betreffen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Aufsichtsrates der 

Gesellschaft. 

3. Sämtliche vorgesehenen Änderungen werden im Bundesanzeiger und darüber hinaus 

in einer hinreichend verbreiteten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder in den im 

Verkaufsprospekt bezeichneten elektronischen Informationsmedien bekannt gemacht. In einer 

Veröffentlichung nach Satz 1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und ihr Inkrafttreten 

hinzuweisen. Im Falle von anlegerbenachteiligenden Kostenänderungen im Sinne des § 162 

Absatz 2 Nr. 11 KAGB, oder anlegerbenachteiligenden Änderungen in Bezug auf wesentliche 

Anlegerrechte sowie im Falle von Änderungen der Anlagegrundsätze des Sonstigen 

Sondervermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 KAGB sind den Anlegern zeitgleich mit der 

Bekanntmachung nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der vorgesehenen Änderungen der 

Anlagebedingungen und ihre Hintergründe sowie eine Information über ihre Rechte nach § 163 

Absatz 3 KAGB in einer verständlichen Art und Weise mittels eines dauerhaften Datenträgers 

gemäß § 163 Absatz 4 KAGB zu übermitteln. Im Falle von Änderungen der bisherigen 

Anlagegrundsätze sind die Anleger zusätzlich über ihre Rechte nach § 163 Absatz 3 KAGB zu 

informieren. 



4. Die Änderungen treten frühestens am Tag nach ihrer Bekanntmachung im 

Bundesanzeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch 

nicht vor Ablauf von vier Wochen nach der entsprechenden Bekanntmachung. Mit Zustimmung 

der Bundesanstalt kann ein früherer Zeitpunkt bestimmt werden, soweit es sich um eine 

Änderung der Kosten handelt, die den Anleger begünstigt. 

(…) 

(…) 

Weitere lediglich redaktionelle Änderungen  

Darüber hinaus wurden lediglich weitere redaktionelle Änderungen vorgenommen.  

 

 

B. Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

 

I. Änderung von § 7 „Ausgabe und Rücknahme von Anteilen“ 

Es wird ein neuer § 7 Absatz 6 eingefügt. Der geänderte § 7 Absatz 7 lautet zukünftig wie folgt:  

(…) 

6. Abweichend von § 17 Abs. 3 AABen kann die Gesellschaft die Rückgabefrist im Fall 

angespannter Marktbedingungen verlängern. Eine Beschreibung der Möglichkeit und der 

Bedingungen für eine Rückgabefristverlängerung sowie deren maximale Dauer enthält der 

Verkaufsprospekt.  

7. Die Gesellschaft kann die Rücknahme von Anteilen vorübergehend anteilig beschränken 

(Rücknahmebeschränkung), wenn die Rückgabeverlangen der Anleger zu einem gegebenen 

Wertermittlungstag mindestens 10 Prozent des Nettoinventarwerts erreichen (nachstehend 

„Schwellenwert“). Eine Beschreibung der Möglichkeit und der Bedingungen für eine 

Rücknahmebeschränkung enthält der Verkaufsprospekt. 

 

II. Weitere lediglich redaktionelle Änderungen  

Darüber hinaus wurden lediglich weitere redaktionelle Änderungen vorgenommen.  

 

Erläuterung der Änderungen: 

Die Änderungen der Allgemeinen und der Besonderen Anlagebedingungen beruhen auf der 

Umsetzung des Fondsstandort- bzw. Fondsrisikobegrenzungsgesetzes, bzw. der Umsetzung der 

jeweiligen europäischen Richtlinien, die nun im Kapitalanlagegesetzbuch verankert wurden. Ziel ist es, 

die Stabilität der Fonds zu erhöhen und moderne Instrumente des Liquiditätsmanagements 

verpflichtend vorzusehen. 

Die Änderungen setzen neue gesetzliche Vorgaben um und dienen der Stabilität, Fairness und 

Funktionsfähigkeit der Fonds in besonderen Marktbedingungen. Für die laufende Anlage ändert sich 

grundsätzlich nichts – jedoch stehen der Gesellschaft künftig moderne, gesetzlich geforderte 



Instrumente zur Verfügung, um außergewöhnliche Situationen besser zu steuern und damit die 

Interessen der Anleger zu schützen. 

Insgesamt stärken die neuen Regelungen die Anlegerschutzstandards und verbessern die 

Funktionsfähigkeit der Fonds – insbesondere in außergewöhnlichen Marktphasen.  

 

***************************************** 

Die Änderungen treten am 16. April 2026 in Kraft. 

Die weitere Ausgestaltung des Sondervermögens und die sonstigen Rechte der Anleger bleiben 

hiervon unberührt. 

Die gültigen Anlagebedingungen, den Verkaufsprospekt sowie das Basisinformationsblatt finden Sie 

auf www.monega.de. Zudem können die Publikationen bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft 

mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln, kostenfrei bezogen werden.  

 

Köln, im April 2026 

Die Geschäftsführung 

http://www.monega.de/

